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A. Strategie & Verankerung 
A1. Überwachung des Risikomanagements & Verantwortung der Geschäftsleitung
 
Welche Zuständigkeiten für die Überwachung des Risikomangements waren im Berichtszeitraum

festgelegt?
  

Stefanie Müller, Menschenrechtsbeauftragte der Rhenus Automotive SE

Steering Committee: Compliance Officer, Head of Procurement, Menschenrechtsbauftragte



•
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A. Strategie & Verankerung 
A1. Überwachung des Risikomanagements & Verantwortung der Geschäftsleitung
 
Hat die Geschäftsleitung einen Berichtsprozess etabliert, der gewährleistet, dass sie regelmäßig -

mindestens einmal jährlich - über die Arbeit der für die Überwachung des Risikomanagements

zuständigen Person informiert wird?
 

Es wird bestätigt, dass die Geschäftsleitung einen Berichtsprozess etabliert hat, der i. S. d. § 4 Abs. 3

LkSG gewährleistet, dass sie regelmäßig - mindestens einmal jährlich - über die Arbeit der für die

Überwachung des Risikomanagements zuständigen Person informiert wird. 

Bestätigt  
 

Beschreiben Sie den Prozess, der mindestens einmal im Jahr bzw. regelmäßig die

Berichterstattung an die Geschäftsleitung mit Blick auf das Risikomanagement sicherstellt. 

Es besteht eine Organisationsrichtlinie, die arbeits- und gesellschaftsrechtlich umgesetzt worden

ist, und die die Menschenrechtsbeauftragte dazu verpflichtet, regelmäßig zu einem spätesten

Zeitpunkt innerhalb des Kalenderjahres, einen den Anforderungen des LkSG entsprechenden

Bericht an die Geschäftsführung zu erstatten. Der Bericht erfolgt mündlich und schriftlich. 
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A. Strategie & Verankerung 
A2. Grundsatzerklärung über die Menschenrechtsstrategie
 
Liegt eine Grundsatzerklärung vor, die auf Grundlage der im Berichtszeitraum durchgeführten

Risikoanalyse erstellt bzw. aktualisiert wurde? 
  

Die Grundsatzerklärung wurde hochgeladen
  

www.rhenus-automotive-sustainability.de 



•
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A. Strategie & Verankerung 
A2. Grundsatzerklärung über die Menschenrechtsstrategie
 
Wurde die Grundsatzerklärung für den Berichtszeitraum kommuniziert?
 

Es wird bestätigt, dass die Grundsatzerklärung gegenüber Beschäftigten, gegebenenfalls dem

Betriebsrat, der Öffentlichkeit und den unmittelbaren Zulieferern, bei denen im Rahmen der

Risikoanalyse ein Risiko festgestellt wurde, kommuniziert worden ist. 

Bestätigt  
 

Bitte beschreiben Sie, wie die Grundsatzerklärung an die jeweiligen relevanten Zielgruppen

kommuniziert wurde. 

Durch Veröffentlichung auf der Website und Kommunikation durch betriebsinterne Medien



•
•
•

•

•

•
•
•
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A. Strategie & Verankerung 
A2. Grundsatzerklärung über die Menschenrechtsstrategie
 
Welche Elemente enthält die Grundsatzerklärung?
  

Einrichtung eines Risikomanagement  
Jährliche Risikoanalyse  
Verankerung von Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich, bei unmittelbaren

Zulieferern und ggf. mittelbaren Zulieferern und deren Wirksamkeitsüberprüfung  
Abhilfemaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich, bei unmittelbaren Zulieferern und ggf.

mittelbaren Zulieferern und deren Wirksamkeitsüberprüfung  
Bereitstellung eines Beschwerdeverfahrens im eigenen Geschäftsbereich, bei Zulieferern und

deren Wirksamkeitsüberprüfung  
Dokumentations- und Berichtspflicht  
Beschreibung der festgestellten prioritären Risiken  
Beschreibung von menschenrechtsbezogenen und umweltbezogenen Erwartungen an eigene

Beschäftigte und Zulieferer  
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A. Strategie & Verankerung 
A2. Grundsatzerklärung über die Menschenrechtsstrategie
 
Beschreibung möglicher Aktualisierungen im Berichtszeitraum und der Gründe hierfür.
  

Es handelt sich um die erstmalige Grundsatzerklärung 



•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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A. Strategie & Verankerung 
A3. Verankerung der Menschenrechtsstrategie innerhalb der eigenen Organisation
 
In welchen maßgeblichen Fachabteilungen/Geschäftsabläufen wurde die Verankerung der

Menschenrechtsstrategie innerhalb des Berichtszeitraums sichergestellt?
  

Personal/HR  
Standortentwicklung/-management  
Umweltmanagement  
Arbeitssicherheit & Betriebliches Gesundheitsmanagement  
Einkauf/Beschaffung  
Zulieferermanagement  
CSR/Nachhaltigkeit  
Recht/Compliance  
Qualitätsmanagement  
Mergers & Acquisitions  
Business Development  
IT / Digitale Infrastruktur  
Community / Stakeholder Engagement  

 

Beschreiben Sie, wie die Verantwortung für die Umsetzung der Strategie innerhalb der

verschiedenen Fachabteilungen/Geschäftsabläufe verteilt ist. 

Die Verankerung des Risikomanagements in die einzelnen Standorte und Fachabteilungen erfolgt

über eine durch die Geschäftsführung erlassene Melde- und Durchführungsrichtlinie, die

Aufgaben und Meldepflichten zuweist, sowie durch eine Organisationsrichtlinie, die personelle

und organisatorische Zuständigkeiten begründet. 



Seite 8

Beschreiben Sie, wie die Strategie in operative Prozesse und Abläufe integriert ist. 

Die Melde- und Durchführungsrichtlinie statuiert Aufgaben für die Standortleitungen und

Fachabteilungen, die die Vorsorge gegen mögliche menschrechtliche und umweltbezogene

Risiken beinhalten.

Die Überprüfung der Lieferkette wird durch den Einkauf bearbeitet und durch Dienstleister

(EcoVadis IQ+, Integrity Next, Risk Methods, Sphera) unterstützt. Entsprechende Vorgaben werden

durch die Organisationsrichtlinie geschaffen.
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Beschreiben Sie, welche Ressourcen & Expertise für die Umsetzung bereitgestellt werden. 

Personelle Ressourcen: 3 FTE

Expertise: Betriebswirtschaftliche und juristische Expertise 



•
•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse 
 
Wurde im Berichtszeitraum eine regelmäßige (jährliche) Risikoanalyse durchgeführt, um

menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken zu ermitteln, zu gewichten und zu priorisieren?
  

Ja, für den eigenen Geschäftsbereich  
Ja, für unmittelbare Zulieferer  

 

Beschreiben Sie, in welchem Zeitraum die jährliche Risikoanalyse durchgeführt worden ist. 

Die interne Risikoanalyse (eigener Geschäftsbereich) wird einmal jährlich durchgeführt, erstmalig

im ersten Quartal des Jahres 2024.

Die externe Risikoanalyse (für unmittelbare Zulieferer), wird einmal jährlich durchgeführt und

fortlaufend, sobald neue Lieferanten dazukommen oder die Geschäftsbeziehung und

Leistungsverhältnisse sich in

wesentlichen Aspekten ändern.
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Beschreiben Sie das Verfahren der Risikoanalyse. 

a) die genutzten internen und externen Quellen im Rahmen der abstrakten

Risikobetrachtung sind:

1. für die interne Risikoanalyse: Quellen der Betrachtung sind regelmäßig strukturiert abgefragte

Informationen aus den einzelnen Standorten und Zentral-Abteilungen (Arbeitsschutz,

Umweltschutz, HR, CSR und Finanzen)

2. für die externe Risikoanalyse: Quellen der Betrachtung für die abstrakte Risikoanalyse sind

Informationen von Dienstleistern EcoVadis IQ+, Risk Methods, Sphera und Integrity Next sowie

eigene und externe Web-Recherche.

 

b) die Methodik der Identifikation, Bewertung und Priorisierung im Rahmen

der konkreten Risikobetrachtung sind:

1. für die interne Risikoanalyse: ausgehend von unserem Geschäftsfeld (Logistik und Montage)

besteht ein

Schwerpunkt für das priorisierte Risiko im Bereich Arbeitsschutz. Sämtliche anderen abstrakten

Risiken sind aufgrund der bewerteten Risikoeintrittswahrscheinlichkeit (= Bewertungsmaßstab)

geringer.

2. für die externe Risikoanalyse: zunächst werden die abstrakten Risiken mittels bestimmter

Indikatoren

(Länder-, Branchen- und Werkstoffrisiken) für unsere konkrete Branche bewertet und

kategorisiert

(geringes, mittleres und hohes Risiko).

 

c) ob und inwieweit Informationen zu Risiken und tatsächlichen Pflichtverletzungen, die durch

die Bearbeitung von Hinweisen aus dem Beschwerdeverfahren des Unternehmens gewonnen

wurden, bei der Risikoanalyse berücksichtigt wurden:

1. für den eigenen Geschäftsbereich: es ist ein Beschwerdemanagement seit dem 01.01.2023

eingerichtet.

Beschwerden zu Risiken oder Verletzungen gemäß LkSG sind im Berichtszeitraum nicht

eingegangen.

2. für die Lieferkette: es ist ein Beschwerdemanagement seit dem 01.01.2023 eingerichtet.

Beschwerden zu

Risiken oder Verletzungen gemäß LkSG sind im Berichtszeitraum nicht eingegangen.

 

d) wie im Rahmen der Risikoanalyse die Interessen der potentiell betroffenen

Personen angemessen berücksichtigt werden:

Risiken von Personen werden bei der Risikoanalyse dadurch berücksichtigt, dass nicht nur die

Risikoeintrittswahrscheinlichkeit, sondern auch ein potentiell möglicher Personenschaden im

Rahmen des Bewertungsschemas Eingang findet.



•

•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse 
 
Wurden im Berichtszeitraum auch anlassbezogene Risikoanalysen durchgeführt?
  

Ja, aufgrund wesentlicher Veränderung der Risikolage etwa durch neue

Produkte/Projekte/Erschließung neuer Märkte  
Ja, aufgrund wesentlicher Veränderung der Risikolage durch Erschließung neuer

Geschäftsbereiche  
 

Beschreiben Sie die konkreten Anlässe. 

Aufbau neuer Geschäftsbeziehungen, Verlagerung der Produktionsstätten, Einsatz neuer

Materialien und Technologien.
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Beschreiben Sie, zu welchen Erkenntnissen die Analyse in Bezug auf eine wesentlich veränderte

und/oder erweiterte Risikolage geführt hat. 

Es gab aufgrund genannter konkreter Anlässe keine weiteren Erkenntnisse in Bezug auf eine

wesentlich veränderte und/oder erweitere Risikolage. 
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Beschreiben Sie, inwiefern Erkenntnisse aus der Bearbeitung von Hinweisen/Beschwerden

eingeflossen sind. 

Es gab keine Hinweise oder Beschwerden, die eine weitere Bearbeitung notwendig gemacht

hätten, sondern nur veränderte Umstände, die zu einer anlassbezogenen Risikoanalyse geführt

haben. 



•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse 
 
Ergebnisse der Risikoermittlung
 

Welche Risiken wurden im Rahmen der Risikoanalyse(n) im eigenen Geschäftsbereich ermittelt? 

Missachtung von Arbeitsschutz und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren  



•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse 
 
Ergebnisse der Risikoermittlung
 

Welche Risiken wurden im Rahmen der Risikoanalyse(n) bei unmittelbaren Zulieferern ermittelt? 

Keine  



•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse 
 
Ergebnisse der Risikoermittlung
 

Welche Risiken wurden im Rahmen der Risikoanalyse(n) bei mittelbaren Zulieferern ermittelt? 

Keine  



•

•
•
•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B1. Durchführung, Vorgehen und Ergebnisse der Risikoanalyse 
 
Wurden die im Berichtszeitraum ermittelten Risiken gewichtet und ggf. priorisiert und wenn ja,

auf Basis welcher Angemessenheitskriterien?
  

Ja, auf Basis der zu erwarteten Schwere der Verletzung nach Grad, Anzahl der Betroffenen und

Unumkehrbarkeit  
Ja, auf Basis der Wahrscheinlichkeit des Eintritts  
Ja, auf Basis der Art und Umfang der eigenen Geschäftstätigkeit  
Ja, auf Basis der Art des Verursachungsbeitrags  

 

Beschreiben Sie näher, wie bei der Gewichtung und ggf. Priorisierung vorgegangen wurde und

welche Abwägungen dabei getroffen worden sind. 

Gewichtungskriterien sind die Risiko-Eintrittswahrscheinlichkeit, die schwere der Verletzung

sowie die Anzahl der möglich Betroffenen. Da unsere Geschäftstätigkeit im wesentlichen durch

Personaldienstleistung im gewerblichen Bereich und im Zusammenhang mit Maschinen erfolgt,

priorisieren wir im Arbeitsschutz. 



•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B2. Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich
 
Welche Risiken wurden im Berichtszeitraum im eigenen Geschäftsbereich priorisiert?
  

Missachtung von Arbeitsschutz und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren  
 

Um welches konkrete Risiko geht es? 

Unsere Mitarbeiter arbeiten im Zusammenhang mit Maschinen, Förderbändern und

Gabelstaplern und können sich beim Betrieb dieser verletzen, so dass wir Wert darauf legen, dass

die Einarbeitung durchgeführt und Ruhezeiten eingehalten werden. Entsprechende

Schutzmaßnahmen werden installiert. 



•
•
•
•
•
•
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Wo tritt das Risiko auf? 

Belgien  
China  
Deutschland  
Polen  
Spanien  
Vereinigte Staaten (USA)  



•
•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B2. Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich
 
Welche Präventionsmaßnahmen wurden für den Berichtszeitraum zur Vorbeugung und

Minimierung der prioritären Risiken im eigenen Geschäftsbereich umgesetzt?
  

Durchführung von Schulungen in relevanten Geschäftsbereichen  
Durchführung risikobasierter Kontrollmaßnahmen  

 

Durchführung von Schulungen in relevanten Geschäftsbereichen
 

Beschreiben Sie die umgesetzten Maßnahmen und spezifizieren Sie insbesondere den Umfang

(z.B. Anzahl, Abdeckung/Geltungsbereich). 

Schulung "Menschenrechte und Compliance" jährlich für gewerbliche und nicht-gewerbliche

Mitarbeiter.

Unterweisung "Arbeitssicherheit" bei Einarbeitungen und anlassbezogen.

Schulung "Arbeitssicherheit bei Geräten und Flurförderfahrzeugen" jährlich und anlassbezogen.
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Beschreiben Sie, inwiefern die Schulungen zur Vorbeugung und Minimierung der prioritären

Risiken angemessen und wirksam sind. 

Die Schulungen minimieren die Risiken, das ist erkennbar an der Arbeitsunfallstatistik.

Die Schulungen sind inhaltlich in der Weise aufgesetzt, dass die Risiken an den Mitarbeiter

angemessen vermittelt werden. 
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Durchführung risikobasierter Kontrollmaßnahmen
 

Beschreiben Sie die umgesetzten Maßnahmen und spezifizieren Sie insbesondere den Umfang

(z.B. Anzahl, Abdeckung/Geltungsbereich). 

Anlassbezogen werden Kontrollmaßnahmen durch die Sicherheitsfachkraft am Standort direkt

durchgeführt, entsprechend den Vorgaben aus den Gefährdungsbeurteilungen. Darüber hinaus

erfolgen jährliche Kontrollmaßnahmen.  
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Beschreiben Sie, inwiefern die Maßnahmen zur Vorbeugung und Minimierung der prioritären

Risiken angemessen und wirksam sind. 

Die Schulungen minimieren die Risiken, erkennbar an der Arbeitsunfallstatistik.



•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B3. Präventionsmaßnahmen bei unmittelbaren Zulieferern
 
Welche Risiken wurden für den Berichtszeitraum bei unmittelbaren Zulieferern priorisiert?
  

Keine  
 

Falls keine Risiken ausgewählt wurden, begründen Sie Ihre Antwort. 

Risiken werden nach Eintrittswahrscheinlichkeit, Schwere des Schadens und Anzahl möglicher

betroffener priorisiert.

Da im Berichtszeitraum durch eigene Risikoanalyse gestützt durch externe Dienstleister keine

Risiken ermittelt wurden, wird auch kein Risiko priorisiert. 



•
•
•

•

•
•

•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B3. Präventionsmaßnahmen bei unmittelbaren Zulieferern
 
Welche Präventionsmaßnahmen wurden für den Berichtszeitraum zur Vorbeugung und

Minimierung der prioritären Risiken bei unmittelbaren Zulieferern umgesetzt?
  

Entwicklung und Implementierung geeigneter Beschaffungsstrategien und Einkaufspraktiken  
Integration von Erwartungen in die Zuliefererauswahl  
Einholen vertraglicher Zusicherung für die Einhaltung und Umsetzung der Erwartungen entlang

der Lieferkette  
Vereinbarung und Durchführung risikobasierter Kontrollmaßnahmen  

 

Andere Kategorien:

ausgewählt: 

Integration von Erwartungen in die Zuliefererauswahl 

Einholen vertraglicher Zusicherung für die Einhaltung und Umsetzung der Erwartungen entlang

der Lieferkette 

Vereinbarung und Durchführung risikobasierter Kontrollmaßnahmen  
 

Beschreiben Sie, inwiefern die Maßnahmen zur Vorbeugung und Minimierung der prioritären

Risiken angemessen und wirksam sind. 

Die vertragliche Zusicherung für die Einhaltung und Umsetzung der Erwartungen ist wirksam, da

sie einem Unternehmen den nötigen rechtlichen Rahmen bietet, um auf Nicht-Erfüllung der

menschenrechtsbezogenen und umweltbezogenen Erwartungen zu reagieren. Vertraglich

festgelegte Erwartungen stellen außerdem sicher, dass der Zulieferer über die gestellten

Erwartungen informiert ist und diesen zustimmt. 



•
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Kategorie: Beschaffungsstrategie & Einkaufspraktiken

ausgewählt: 

Entwicklung und Implementierung geeigneter Beschaffungsstrategien und Einkaufspraktiken  
 

Beschreiben Sie die umgesetzten Maßnahmen und inwieweit die Festlegung von Lieferzeiten,

von Einkaufspreisen oder die Dauer von Vertragsbeziehungen angepasst wurden. 

Die unter Ziffer 2 genannten Maßnahmen sind im Detail im Einkaufshandbuch festgehalten. Die

Lieferzeiten und Einkaufspreise sind nicht relevant für unsere Beschaffungsstrategie,

entscheidend ist die Auswahl der Zulieferer. 
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Beschreiben Sie, inwiefern Anpassungen in der eigenen Beschaffungsstrategie und den

Einkaufspraktiken zur Vorbeugung und Minimierung der prioritären Risiken beitragen sollen. 

Bevor eine Geschäftsbeziehung aufgenommen wird, finden die Menschenrechtsbezogenen und

umweltbezogenen Erwartungen Beachtung. Dadurch stellen wir sicher, dass Standards und

gesetzliche Vorgaben eingehalten werden. 



•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B4. Präventionsmaßnahmen bei mittelbaren Zulieferern
 
Welche Risiken wurden aufgrund der anlassbezogenen Risikoanalyse bei mittelbaren Zulieferern

priorisiert?
  

Keine  
 

Falls keine Risiken ausgewählt wurden, begründen Sie Ihre Antwort. 

Risiken werden nach Eintrittswahrscheinlichkeit, Schwere des Schadens und Anzahl möglicher

betroffener priorisiert.

Da im Berichtszeitraum durch eigene Risikoanalyse gestützt durch externe Dienstleister keine

Risiken ermittelt wurden, wird auch kein Risiko priorisiert. 



•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B4. Präventionsmaßnahmen bei mittelbaren Zulieferern
 
Welche Präventionsmaßnahmen wurden für den Berichtszeitraum zur Vorbeugung und

Minimierung der prioritären Risiken bei mittelbaren Zulieferern umgesetzt?
  

Keine  
 

Falls keine Präventionsmaßnahmen ausgewählt wurden, begründen Sie Ihre Antwort. 

Es gab keine Kenntnis über Risiken bei mittelbaren Zulieferern. 



•
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B5. Kommunikation der Ergebnisse
 
Wurden die Ergebnisse der Risikoanalyse(n) für den Berichtszeitraum intern an maßgebliche

Entscheidungsträger:innen kommuniziert?
 

Es wird bestätigt, dass die Ergebnisse der Risikoanalyse(n) für den Berichtszeitraum intern gem. § 5

Abs. 3 LkSG an die maßgeblichen Entscheidungsträger:innen, etwa an den Vorstand, die

Geschäftsführung oder an die Einkaufsabteilung, kommuniziert wurden. 

Bestätigt  
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B. Risikoanalyse und Präventionsmaßnahmen 
B6. Änderungen der Risikodisposition
 
Welche Änderungen bzgl. prioritärer Risiken haben sich im Vergleich zum vorangegangenen

Berichtszeitraum ergeben?
  

Es gibt keinen vorangegangenen Berichtszeitraum.



•
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C. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen 
C1. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich
 
Wurden im Berichtszeitraum Verletzungen im eigenen Geschäftsbereich festgestellt?
  

Nein  
 

Beschreiben Sie, anhand welcher Verfahren Verletzungen im eigenen Geschäftsbereich

festgestellt werden können. 

1. es besteht eine Melde- und Durchführungsrichtlinie, die verantwortliche Personen verpflichtet,

konkrete Risiken und Verletzungen zu melden

2. regelmäßig und strukturiert abgefragte Informationen in den Standorten und Zentral-

Abteilungen Umweltschutz, Arbeitsschutz, HR, CSR und Finanzen



•
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C. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen 
C2. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen bei unmittelbaren Zulieferern
 
Wurden für den Berichtszeitraum Verletzungen bei unmittelbaren Zulieferern festgestellt?
  

Nein  
 

Beschreiben Sie, anhand welcher Verfahren Verletzungen bei unmittelbaren Zulieferern

festgestellt werden können. 

1. interne und externe Webrecherche

2. Informationen der Dienstleister Integrity Next, EcoVadis IQ+, Sphera und Risk Methods



•
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C. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen 
C3. Feststellung von Verletzungen und Abhilfemaßnahmen bei mittelbaren Zulieferern
 
Wurden im Berichtszeitraum Verletzungen bei mittelbaren Zulieferern festgestellt?
  

Nein  



•
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D. Beschwerdeverfahren 
D1. Einrichtung oder Beteiligung an einem Beschwerdeverfahren
 
In welcher Form wurde für den Berichtszeitraum ein Beschwerdeverfahren angeboten?
  

Unternehmenseigenes Beschwerdeverfahren  
 

Beschreiben Sie das unternehmenseigene Verfahren und/oder das Verfahren an dem sich Ihr

Unternehmen beteiligt. 

Das Beschwerdeportal ist eingerichtet unter www.rhenus.group.de unter der Bezeichnung

Integrity Line und steht barrierefrei zur Verfügung mit einer beigefügten Verfahrensordnung. 



•
•
•
•

•
•
•
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D. Beschwerdeverfahren 
D1. Einrichtung oder Beteiligung an einem Beschwerdeverfahren
 
Welche potenziell Beteiligten haben Zugang zu dem Beschwerdeverfahren?
  

Eigene Arbeitnehmer  
Gemeinschaften in der Nähe von eigenen Standorten  
Arbeitnehmer bei Zulieferern  
Externe Stakeholder wie NGOs, Gewerkschaften, etc  

 

Wie wird der Zugang zum Beschwerdeverfahren für die verschiedenen Gruppen von potenziell

Beteiligten sichergestellt? 

Öffentlich zugängliche Verfahrensordnung in Textform  
Sämtliche Informationen sind klar und verständlich  
Sämtliche Informationen sind öffentlich zugänglich  

 

Öffentlich zugängliche Verfahrensordnung in Textform
 

Optional: Beschreiben Sie. 

-
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Sämtliche Informationen sind klar und verständlich
 

Optional: Beschreiben Sie. 

-
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Sämtliche Informationen sind öffentlich zugänglich
 

Optional: Beschreiben Sie. 

-
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D. Beschwerdeverfahren 
D1. Einrichtung oder Beteiligung an einem Beschwerdeverfahren
 
War die Verfahrensordnung für den Berichtszeitraum öffentlich verfügbar?
  

Datei wurde hochgeladen
 

Zur Verfahrensordnung: 

https://www.rhenus.group/de/de/lieferkettengesetz-lksg/



•
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D. Beschwerdeverfahren 
D2. Anforderungen an das Beschwerdeverfahren
 
Geben Sie die für das Verfahren zuständigen Person(en) und deren Funktion(en) an.
  

Dr. Manfred Brüning, Beschwerdebeauftragter Rhenus Automotive SE
 

Es wird bestätigt, dass die in § 8 Abs. 3 LkSG enthaltenen Kriterien für die Zuständigen erfüllt

sind, d. h. dass diese die Gewähr für unparteiisches Handeln bieten, unabhängig und an

Weisungen nicht gebunden und zur Verschwiegenheit verpflichtet sind 

Bestätigt  



•
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D. Beschwerdeverfahren 
D2. Anforderungen an das Beschwerdeverfahren
 
Es wird bestätigt, dass für den Berichtszeitraum Vorkehrungen getroffen wurden, um potenziell

Beteiligte vor Benachteiligung oder Bestrafung aufgrund einer Beschwerde zu schützen.
  

Bestätigt  
 

Beschreiben Sie, welche Vorkehrungen getroffen wurden, insbesondere wie das

Beschwerdeverfahren die Vertraulichkeit der Identität von Hinweisgebenden gewährleistet. 

Die Vertraulichkeit wird sichergestellt, indem vertrauliche Daten nicht offenbart werden. Der

Beschwerdebeauftragte ist zur Vertraulichkeit und Verschwiegenheit verpflichtet. 
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Beschreiben Sie, welche Vorkehrungen getroffen wurden, insbesondere durch welche weiteren

Maßnahmen Hinweisgebende geschützt werden. 

Der Schutz des Beschwerdeführers wird durch die Verfahrensordnung der Rhenus Automotive SE

sichergestellt. 



•
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D. Beschwerdeverfahren 
D3. Umsetzung des Beschwerdeverfahrens
 
Sind im Berichtszeitraum über das Beschwerdeverfahren Hinweise eingegangen?
  

Nein  



•
•
•
•
•
•
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E. Überprüfung des Risikomanagements 
 
Existiert ein Prozess, das Risikomanagement übergreifend auf seine Angemessenheit und

Wirksamkeit hin zu überprüfen?
 

In welchen nachfolgenden Bereichen des Risikomanagements wird auf Angemessenheit und

Wirksamkeit geprüft? 

Ressourcen & Expertise  
Prozess der Risikoanalyse und Priorisierung  
Präventionsmaßnahmen  
Abhilfemaßnahmen  
Beschwerdeverfahren  
Dokumentation  

 

Beschreiben Sie, wie diese Prüfung für den jeweiligen Bereich durchgeführt wird und zu welchen

Ergebnissen sie – insbesondere in Bezug auf die priorisierten Risiken - geführt hat. 

Es besteht ein Steering Committee, welches in Regelmäßigen Abständen Stichprobenkontrollen

durchführt.

Es werden regelmäßig Rücksprachen mit Betroffenen zu Abhilfemaßnahmen,

Beschwerdeverfahren sowie Wirksamkeitsprüfungen durchgeführt. 



•
•
•
•
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E. Überprüfung des Risikomanagements 
 
Existieren Prozesse bzw. Maßnahmen, mit denen sichergestellt wird, dass bei der Errichtung und

Umsetzung des Risikomanagements die Interessen Ihrer Beschäftigten, der Beschäftigten

innerhalb Ihrer Lieferketten und derjenigen, die in sonstiger Weise durch das wirtschaftliche

Handeln Ihres Unternehmens oder durch das wirtschaftliche Handeln eines Unternehmens in

Ihren Lieferketten in einer geschützten Rechtsposition unmittelbar betroffen sein können,

angemessen berücksichtigt werden?
 

In welchen Bereichen des Risikomanagements existieren Prozesse bzw. Maßnahmen um die

Interessen der potenziell Betroffenen zu berücksichtigen? 

Ressourcen & Expertise  
Präventionsmaßnahmen  
Abhilfemaßnahmen  
Beschwerdeverfahren  

 

Beschreiben Sie die Prozesse bzw. Maßnahmen für den jeweiligen Bereich des

Risikomanagements. 

Die Prozesse sind manifestiert in unserer Ethikrichtline, der Grundsatzerklärung, der

Organisationsrichtlinie sowie der Melde- und Durchführungsrichtlinie zum LkSG. Auf den Schutz

potentiell betroffener wird besonders eingegangen. 


